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1 VERFAHREN 

1.1 Übersicht der Verfahrensschritte 

 

Verfahrensschritt Datum 

Information / Anhörung Ortsbeirat Oppau gem. § 75 (2) GemO am 
09.01.2018 

 
 

Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 (1) BauGB) am 19.03.2018 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt 
Nr. 21/2018 am 

06.04.2018 

Beschluss der Veränderungssperre (gem. §§ 14 + 16 BauGB) am  

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (gem. § 3 (1) BauGB) im Zeitraum 
vom 

11.04. – 
26.04.2018 

Erörterungstermin im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
am 

26.04.2018 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (gem. § 4 (1) BauGB) mit Schreiben vom       

--- 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(gem. § 4 (2) BauGB) mit Schreiben vom 

 

Offenlagebeschluss am  

Ortsübliche Bekanntmachung der Offenlage im Amtsblatt Nr.       am  

Offenlage (gem. § 3 (2) BauGB) im Zeitraum vom  

Satzungsbeschluss (gem. § 10 (1) BauGB) am  

 
 
1.2 Anmerkungen zum Verfahren 

Der Bebauungsplan Nr. 664 „Bunsenstraße 2. Reihe“ dient der Innenentwicklung im Sinne 
von § 13a BauGB. Des Weiteren umfasst der Geltungsbereich eine Gesamtfläche von rund 
1.990 m²; die zulässige Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO wird demnach weniger als 
20.000 m² betragen. Durch die Planung wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Es bestehen 
auch keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genann-
ten Schutzgüter. Aufgrund dessen kann für die Aufstellung des Bebauungsplanes das be-
schleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB verwendet werden. 
 
Bezug nehmend auf die in § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3 BauGB vorge-
sehenen Verfahrenserleichterungen wird von einer frühzeitigen Beteiligung der Behörden ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. Zudem wird keine förmliche Umweltprüfung durchge-
führt, weshalb die Begründung zum Bebauungsplan keinen Umweltbericht enthält. Weiterhin 
ist § 4c BauGB nicht anzuwenden. 
 
Darüber hinaus wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans während des Aufstellungs-
verfahrens angepasst. So wurde das Grundstück Bunsenstraße 4 (Flurstücke Nr. 588/21 und 
4979/2 der Gemarkung Oppau) von der Planung ausgenommen, da bestehende städtebauli-
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che Konflikte nicht mit Hilfe des Planungsrechts geklärt werden können. Weiterhin wurde 
eine Teilfläche des Flurstücks Nr. 588/19 der tatsächlichen Nutzung entsprechend als öffent-
liche Verkehrsfläche festgesetzt, um die Erschließung des Blockinnenbereichs über die Bun-
senstraße zu sichern. 
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2 ALLGEMEINES 

2.1 Rechtsgrundlagen 

Stand: 04.09.2018 
 
Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786). 

Planzeichenverordnung 
(PlanZV) 

vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057 
(Nr. 25)). 

Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) 

vom 17.03.1998 (BGBl. I 1998 S. 502), zuletzt geändert 
durch Art. 3 der Verordnung vom 27.09.2017 (BGBl. I S. 
3465). 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung 

(BBodSchV) 
vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), zuletzt geändert durch 
Art. 3 Abs. 4 der Verordnung vom 27.09.2017 (BGBl. I S. 
3465). 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) 
vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434 (Nr. 
64)). 

Bundesimmissionsschutzgesetz 

(BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Art. 3 des Ge-
setzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771 (Nr. 52)). 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634). 

Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung 
(UVPG) 

Neugefasst durch Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. 
I S. 94), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
08.09.2017 (BGBl. I S. 3370). 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaus-
halts 

(WHG) 
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771 (Nr. 
52)). 

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-
schaft und Sicherung der umweltver-
träglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
(KrWG) 
vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808 (Nr. 
52)). 

Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 
vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), Inhaltsübersicht geändert, 
§ 25b eingefügt durch Art. 3 des Gesetzes vom 03.12.2014 
(GVBl. S. 245). 

Gemeindeordnung 
(GemO) 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153); §§ 12 und 67 zuletzt geän-
dert durch Art. 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 
21). 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 
(LKrWG) 
vom 22.11.2013 (GVBl. S. 459); §§ 2, 6 und 12 geändert 
durch Art. 4 des Gesetzes vom 27.03.2018 (GVBl. S. 55, 
57). 

Landesbauordnung 
(LBauO) 
vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365, BS 213-1), mehrfach geän-
dert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.06.2015 (GVBl. S. 
77). 

Landeswassergesetz 
(LWG) 
vom 14.07.2015 (GVBl. 2015, 127), §§ 43, 85 und 119 ge-
ändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 27.03.2018 (GVBl. 
S. 55, 57). 

Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) 
vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302); §§ 9, 11 und 13 geändert 
durch § 50 des Gesetzes vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283, 
295). 

Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) 
vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283), § 36 geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 21.12.2016 (GVBl. S. 583). 
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2.2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 664 „Bunsenstraße 2. Reihe“ umfasst eine 
Fläche von etwa 1.990 m² und ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan. Er wird begrenzt: 
 
Im Norden: durch die Flurstücke Nr. 4982/16, 4982/15, 4982/12 und 4982/11 der Gemar-

kung Oppau, 
im Osten: durch die Flurstücke Nr. 4982/10, 4982/9, 4982/5 und 4982/3 der Gemarkung 

Oppau, 
im Süden: durch die Flurstücke Nr. 588/21, 4979/2, Teile des Flurstücks Nr. 588/6 und 

588/19 der Gemarkung Oppau sowie die Bunsenstraße, 
im Westen: durch die Flurstücke Nr. 589/4, 589/10, 589/6, 589/5, 589/24, 4982/19 der Ge-

markung Oppau und die Edigheimer Straße. 
 

 
Abb. 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 664, ohne Maßstab. 
 
 
2.3 Quellenverzeichnis 

[1] Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 2020, 2014 
[2] Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Stadt Ludwigshafen, 1999 
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3 PLANUNGSANLASS, -ZIELE UND -GRUNDSÄTZE 

3.1 Planungsanlass / städtebauliches Erfordernis gem. § 1 (3) BauGB 

Das Plangebiet befindet sich im Norden des Stadtteils Oppau und umfasst den unbebauten 
Innenbereich zwischen Bunsenstraße, Edigheimer Straße, Max-Planck-Straße und Tulla-
straße. Die umliegenden Flächen sind durch straßenständige Wohnbebauung mit teils groß-
zügigen Grundstücken geprägt. Im Blockinnenbereich sind Nebengebäude vorhanden, die 
früher landwirtschaftlich genutzt wurden. Der überwiegende Teil des Geltungsbereiches be-
steht aus einer unbebauten Freifläche. 
 
Der festgelegte Bereich ist gut geeignet, um im Rahmen einer städtebaulichen Innenentwick-
lung eine maßvolle Bebauung zur Schaffung neuen, attraktiven Wohnraums vorzunehmen. 
Da im Stadtteil Oppau derzeit kaum Wohnbauflächen zur Verfügung stehen, ist ein entspre-
chendes Nachfragepotential vorhanden. Die Realisierung von Wohnbebauung stellt deshalb 
eine sinnvolle und dem Standort angepasste Nutzungsform dar. Zudem entspricht die Mobili-
sierung von innerörtlichen brachliegenden Grundstücken dem Gebot der Innen- vor Außen-
entwicklung, welches das Baugesetzbuch als Grundsatz stadtplanerischen Handelns formu-
liert. Neben den siedlungsstrukturellen Aspekten wird hierdurch auch eine ökonomischere 
Ausnutzung der vorhandenen Straßen- sowie Ver- und Entsorgungsinfrastruktureinrichtun-
gen erreicht. 
 
Das Plangebiet wird bislang von keinem rechtskräftigen Bebauungsplan erfasst, sodass Bau-
vorhaben planungsrechtlich auf der Grundlage von § 34 BauGB für den bebauten bzw. unbe-
bauten Innenbereich zu beurteilen sind. Diese Rechtsgrundlage reicht jedoch nicht aus, um 
insbesondere hinsichtlich der Bebauungsdichte, der Anzahl von Wohneinheiten und nachzu-
weisender Stellplätze eine den städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt Ludwigshafen 
entsprechende Bebauung sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund gewährleistet die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 664 „Bunsenstraße 2. Reihe“ eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung und schafft die Rahmenbedingungen für eine angemessene sowie nachbarver-
trägliche bauliche Ausnutzung. 
 
 
3.2 Planungsziele und -grundsätze 

Städtebauliche Konzeption 

Ziel der Planung ist es, die vorhandene Situation städtebaulich zu ordnen sowie die Nutzung 
der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 664 „Bunsenstraße 2. Reihe“ vorhande-
nen Flächenpotentiale zu steuern. Wie bereits erwähnt, stehen im Ortskern von Oppau und 
dessen Umgebung kaum Grundstücke für eine neue Wohnbebauung zur Verfügung. Eine 
Teilnutzung des festgelegten Bereiches zu Wohnzwecken wird daher als sinnvoll erachtet. 
Hierbei gilt es jedoch einen wohn- und nachbarverträglichen Rahmen zu wahren, sodass es 
klarer Vorgaben bedarf. 
 
Demnach ist vorgesehen, das Plangebiet gemäß der Eigenart der näheren Umgebung als 
Allgemeines Wohngebiet auszuweisen. Gewerbliche Nutzungen, wie z. B. Abstell- oder La-
gerflächen, sonstige Betriebsgelände, Pensionen, Monteurs- bzw. Arbeitnehmerunterkünfte 
o. ä., sollen somit ausgeschlossen werden. 
 
Um die Entstehung störender Wohndichten im ruhigen Blockinnenbereich zu vermeiden, sind 
Regelungen hinsichtlich der Grundstücksversiegelung, der Gebäudehöhe, der Bauweise und 
der überbaubaren Grundstücksfläche sowie der Anzahl zulässiger Wohneinheiten und nach-
zuweisender Stellplätze notwendig. 
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So sollen im Blockinnenbereich höchstens drei bis vier Einfamilienhäuser als Einzelhäuser 
entstehen können. Unter Berücksichtigung der heutigen Nutzungsansprüche sollen je Wohn-
einheit zwei Stellplätze nachgewiesen werden. Bedingung für die Neubebauung einer Teil-
fläche des Flurstücks Nr. 588/6 ist der vorherige Abbruch der bestehenden Nebenanlagen. 
Es wird eine offene Bauweise angestrebt, sodass für die neuen Wohngebäude die allseitige 
Einhaltung erforderlicher Mindestgrenzabstände gilt. 
 
Außerdem ist geplant, den Versiegelungsgrad der Grundstücke einem Allgemeinen Wohn-
gebiet entsprechend zu begrenzen. Hierdurch wird dem Grundsatz eines schonenden Um-
gangs mit Grund und Boden Rechnung getragen und gleichzeitig wohnungsbezogene Frei-
flächen gesichert: Letztlich tragen ausreichende Flächen für Begrünung und Bepflanzung 
auch zu einem ausgewogenen Mikroklima bei. 
 
Weiterhin soll das Maß der baulichen Nutzung nicht nur über den Faktor Grundflächenzahl 
(GRZ), sondern auch über die Festsetzung von zulässigen Vollgeschossen bestimmt wer-
den. Die straßenständigen Bestandsgebäude des Quartiers weisen durchgängig zwei Voll-
geschosse, teilweise mit Dachgeschoss, auf. Für die Neubebauung wird eine Höhe vorgese-
hen, die hinter den bestehenden Wohngebäuden zurückbleibt; im Innenbereich soll 1 Vollge-
schoss mit Dachnutzung zulässig sein. 
 
Verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet ist über die Bunsenstraße bzw. die Edigheimer Straße erreichbar. Die interne 
Erschließung kann durch eine Privatstraße gewährleistet werden. Die Notwendigkeit weiterer 
öffentlicher Erschließungsanlagen besteht nicht. Es sind derzeit auch keine weiteren öffentli-
chen Erschließungsanlagen geplant. 
 
Ver- und Entsorgung 

Die Grundstücke des Geltungsbereiches sind ggf. noch an das bestehende Ver- und Entsor-
gungssystem anzuschließen, sofern erforderliche Anschlüsse nicht vorhanden sind. Hierfür 
sind unter Umständen entsprechende Beiträge zu entrichten. 
 
Immissionsschutz 

Das Plangebiet ist frei von Restriktionen hinsichtlich einer Beeinträchtigung durch Lärm oder 
Luftverunreinigungen. Vor diesem Hintergrund ist der Bereich für die Realisierung von Wohn-
nutzung geeignet. Darüber hinaus wird durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 664 
„Bunsenstraße 2. Reihe“ der Zulässigkeitsmaßstab hinsichtlich der erlaubten Nutzungsarten 
nicht erweitert, sodass sich keine Veränderung der zu erwartenden Immissionen im Ver-
gleich zur vorherigen rechtlichen Situation ergibt. 
 
Umweltschutz und -verträglichkeit 

Durch die Planung sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten, da der 
Zulässigkeitsmaßstab gegenüber der Bestandssituation nicht erweitert wird. Es werden keine 
neuen baulichen oder sonstigen Nutzungen oder Eingriffe in Natur und Umwelt ermöglicht, 
die nicht schon auf Grundlage des § 34 BauGB zulässig gewesen wären. Der Bebauungs-
plan ermöglicht auch keine erstmalige Zulässigkeit von Vorhaben, welche einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, sondern dient der geordneten 
städtebaulichen Entwicklung im Innenbereich. Aufgrund der Durchführung im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB ist keine Umweltprüfung notwendig. 
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4 VERHÄLTNIS ZUR ÜBERGEORDNETEN UND SONSTIGEN PLANUNG 

4.1 Regional- und Landesplanung 

Der Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar 2020 stellt den Geltungsbereich als bestehende 
Siedlungsfläche für Wohnen dar. Der Bebauungsplan gilt somit nach den Vorschriften des 
§ 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst; die Planung entspricht den 
Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung. 
 
 
4.2 Flächennutzungsplanung 

Der derzeit gültige Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigshafen am Rhein aus dem Jahr 
1999 stellt den Geltungsbereich als „Mischbaufläche“ dar. Der Bebauungsplan Nr. 664 „Bun-
senstraße 2. Reihe“ ist daher gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickelt. 
 
 
4.3 Rechtskräftige Bebauungspläne 

Für das Plangebiet liegt kein rechtskräftiger Bebauungsplan vor. Die derzeitige planungs-
rechtliche Zulässigkeit baulicher Vorhaben ergibt sich somit aus den Vorschriften des § 34 
BauGB i.V.m. dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 664 „Bunsenstraße 2. 
Reihe“. 
 
 
 

5 BEGRÜNDUNG ZU DEN PLANFESTSETZUNGEN 

5.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung 

Unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung wird für den gesamten Geltungsbereich 
als Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 
Zum einen wird damit der städtebaulichen Zielsetzung des Bebauungsplanes Nr. 664 „Bun-
senstraße 2. Reihe“ Rechnung getragen, im Plangebiet Wohnnutzung zu realisieren; zum 
anderen erfolgt eine Anpassung an die dominierende Nutzung der Umgebung. 
 
Wie bereits erläutert, umfasst der Geltungsbereich den Blockinnenbereich zwischen Bunsen-
straße, Edigheimer Straße, Max-Planck-Straße und Tullastraße. Bei dem überwiegenden 
Teil des Plangebietes handelt es sich um unbebaute Freiflächen, die an private Gärten und 
Erholungsbereiche angrenzen. Vor diesem Hintergrund gilt es, potentielle Beeinträchtigun-
gen durch die künftige Bebauung möglichst zu vermeiden. 
 
Demnach sollen diejenigen Nutzungen, die schon heute Konflikte erwarten lassen, grund-
sätzlich ausgeschlossen werden. Daher werden die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmswei-
se zulässigen Nutzungen für das Plangebiet nicht zugelassen. Die Sensibilität der Nachbar-
schaft führt dazu, dass die nach BauNVO neben dem Wohnen allgemein zulässigen Nut-
zungsarten lediglich ausnahmsweise zugelassen werden. So soll vor allem das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen auf das Nötigste beschränkt werden. 
 
Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird in den Allgemeinen Wohngebieten über die Grundflä-
chenzahl (GRZ) sowie über die Zahl der Vollgeschosse und die Höhe baulicher Anlagen ein-
gegrenzt. Dabei sind die festgesetzten Geschossigkeiten und Gebäudehöhen so gewählt, 
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dass die künftigen Neubauten des Blockinnenbereiches hinter der straßenständigen Be-
standsbebauung zurückbleiben. Hierdurch wird gewährleistet, dass sich die entstehende 
äußere Kubatur in die Umgebung einfügt. 
 
Durch die Festsetzung einer GRZ, welche der Obergrenze gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO für 
ein Allgemeines Wohngebiet entspricht, wird die Grundstücksversiegelung im Blockinneren 
auf ein notwendiges Maß begrenzt. Hierdurch wird auch dem Grundsatz des schonenden 
Umgangs mit Grund und Boden entsprochen. Des Weiteren wird in Verbindung mit Begrü-
nungsmaßnahmen ein ausreichender Freiflächenanteil sichergestellt. Dieser steht dem woh-
nungsbezogenen Aufenthalt zur Verfügung und trägt dem Mikroklima Rechnung. 
 
Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Die künftige Bebauung des Plangebietes soll sich in die Umgebung einfügen. Daher wird 
eine offene Bauweise festgesetzt; lediglich Einzelhäuser sind zulässig. Die Festsetzung der 
offenen Bauweise in Verbindung mit einer Begrenzung der Zahl der Vollgeschosse gewähr-
leistet eine aufgelockerte Bebauung bzw. dient der Vermeidung einer übermäßigen Nach-
verdichtung des Blockinnenbereiches, die sich ggf. nachteilig auf die Nachbarbebauung aus-
wirken könnte. 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die festgesetzten Baugrenzen definiert. 
Diese Baufenster regeln, welche Grundstücksteile mit Hauptanlagen bebaut werden dürfen. 
Nebenanlagen können auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen errichtet wer-
den, sofern nachbarliche Interessen unberührt bleiben. Die überbaubaren Grundstücksflä-
chen wurden so festgelegt, dass grundsätzlich die bauordnungsrechtlichen Mindestabstände 
zu den angrenzenden Nachbargrundstücken bzw. deren Gärten eingehalten werden. Dar-
über hinaus weist das Baufenster des WA1 im Nordosten einen größeren Abstand auf, damit 
neben einer internen Erschließung noch die Möglichkeit einer Begrünung entlang der Grund-
stücksgrenze besteht. Die Baugrenzen dürfen durch Erker sowie Terrassen und deren Über-
dachungen überschritten werden, sofern die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,4 einge-
halten wird. Dies ermöglicht eine flexiblere Ausnutzung und Anordnung und der Baukörper 
innerhalb der Baufenster. 
 
Grundstücksgrößen 

Die Festsetzung von Mindestmaßen für Baugrundstücke verfolgt das städtebauliche Ziel, die 
mit einer zu hohen Bebauungsdichte einhergehenden beengten Wohnverhältnisse zu ver-
meiden. Hierdurch soll die potentielle Wohndichte entzerrt werden. Gleichzeitig ergeben sich 
eine Verbesserung der Wohnqualität und zusätzliche Gestaltungsspielräume für die Grund-
rissbildung. 
 
Um eine Benachteiligung von Grundstücken zu vermeiden, die eine innere Erschließung be-
nötigen, bzw. deren Stellplätze in Sammelanlagen nachgewiesen werden, bietet der Bebau-
ungsplan die Möglichkeit einen Teil der Erschließungsfläche oder externen Stellplatzfläche 
anzurechnen. 
 
Flächen für Stellplätze und Garagen 

In WA1 sind Stellplätze und Garagen nur innerhalb der hierfür vorgesehenen Fläche zuläs-
sig. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sich der Anliegerverkehr nicht bis weit in das 
Plangebiet hinein zieht. Eine mögliche interne Erschließung von Baugrundstücken kann zwar 
für Anlieferungen etc. unter Umständen befahren werden, die eigentlichen Fahrbewegungen 
sowie die Parkierungsanlagen konzentrieren sich jedoch auf die in der Nähe der Bunsen-
straße ausgewiesene Fläche. 
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Höchstzulässige Zahl der Wohnungen 

Eine potentielle Beeinträchtigung von Nachbarn in der Umgebung wird maßgeblich durch die 
Anzahl der neu entstehenden Wohnungen bestimmt, da mit einer zunehmenden Nutzungs-
dichte auch eine Erhöhung der Zahl künftiger Bewohner einhergeht. Deren (unterschiedliche) 
Aktivitätsmuster lassen eine entsprechend erhöhte Einwirkung auf die Nachbargrundstücke 
erwarten. Hierbei ist insbesondere die Belastung durch an- bzw. abfahrenden Kfz-Verkehr zu 
nennen. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen wird die höchstzulässige Zahl von Woh-
nungen deshalb auf eine Wohnung je Wohngebäude begrenzt. Die künftige Bebauung passt 
sich damit der angrenzenden Umgebung an, wodurch Nutzungskonflikte ausgeschlossen 
werden können. Innerhalb des Plangebietes sollen nicht mehr als vier neue Wohneinheiten 
entstehen. 
 
Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen 

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 664 „Bunsenstraße 
2. Reihe“ sind sowohl über die Edigheimer Straße, als auch über die Bunsenstraße öffentlich 
angebunden. Um die Verkehrswege der künftigen Bewohner zu bündeln, sollen die vorhan-
denen Grundstückszu- und -abfahrten als Ein- bzw. Ausfahrtsbereiche planungsrechtlich ge-
sichert werden. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der angrenzenden Nachbargrund-
stücke wird eine Durchfahrt durch das Plangebiet nicht zugelassen. 
 
Grünordnungsmaßnahmen 

Auch wenn formal kein Ausgleich für die im Plangebiet entstehenden Versiegelungen (bspw. 
durch Gebäude, Terrassen, Zufahrten) erforderlich ist, sollen die getroffenen Festsetzungen 
zur Aufwertung der verbleibenden Freiflächen dienen. Dabei zielen die festgesetzten Begrü-
nungsmaßnahmen nicht nur auf eine Steigerung der Wohn- und Lebensqualität des Blockin-
nenbereiches; sie wirken sich u. a. auch positiv auf das lokale Stadtklima aus. 
 
So wird auch aus ökologischen und kleinklimatischen Gründen festgesetzt, dass die privaten 
Grünflächen sowie nicht überbaute Grundstücksflächen zu begrünen sind. Hierbei muss der 
Eindruck einer überwiegend geschlossenen Bepflanzung dominieren. Der Unterbau ist von 
untergeordneter Bedeutung. Die Versickerungsfähigkeit für anfallendes Niederschlagswas-
ser muss jedoch gegeben sein. Die Festsetzung eines privaten Grünstreifens soll zudem der 
Eingrünung einer ggf. erforderlichen internen Erschließung dienen. 
 
Bedingtes Baurecht 

Wie bereits erläutert, wird eine aufgelockerte Nachverdichtung im Blockinnenbereich ange-
strebt. Um dies zu gewährleisten, wird festgelegt, dass die Flächen des WA1 erst Baurecht 
erlangen, nachdem die derzeit bestehenden Scheunen- bzw. Nebengebäude abgebrochen 
wurden. 
 
 
5.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Dach und Gebäude 

Bezugnehmend auf die umgebende Bestandsbebauung sind im Plangebiet ausschließlich 
Satteldächer mit einer Dachneigung von 35° bis 40° Grad zulässig. Mit dieser Regelung soll 
gewährleistet werden, dass sich die Neubauten in Dimension und Gestalt in die Umgebung 
einfügen und somit kein störendes Ausmaß annehmen. 
 
Dachaufbauten (Dachgauben oder -erker) sind einzeln oder in Summe bis zu einer Breite 
von 50 % der Dachlänge einer Gebäudeseite zulässig. Durch die Festsetzung können unter-
schiedliche Grundrissgestaltungen realisiert werden, die sich auch auf die Wohnqualität aus-
wirken. 
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Zahl der notwendigen Stellplätze 

Mit einer Festsetzung der notwendigen Anzahl von Stellplätzen soll sichergestellt werden, 
dass ausreichende Flächen für den ruhenden Verkehr auf den privaten Grundstücken herge-
stellt werden. Vor dem Hintergrund der bereits angespannten Park- und Verkehrssituation im 
öffentlichen Straßenraum soll so weiterer Parkdruck möglichst vermieden werden. 
 
Für die Bemessung der Zahl notwendiger Stellplätze formuliert die Verwaltungsvorschrift 
über „Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge“ des Finanzministe-
riums Rheinland-Pfalz vom 24.07.2000 Richtzahlen in Abhängigkeit von der jeweiligen Nut-
zung. Für Einfamilienhäuser sind hier 1-2 Stellplätze je Wohnung vorgesehen. In Anbetracht 
der heutigen Nutzungsansprüche wurde die Obergrenze von zwei Stellplätzen je Wohnung in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
5.3 Hinweise 

Wasserrechtliche Belange 

Gemäß den Grundsätzen der Abwasserbeseitigung nach dem Wasserhaushaltsgesetz (vgl. 
§ 55 Abs. 2 WHG) soll anfallendes, nicht behandlungsbedürftiges Niederschlagswasser orts-
nah über die belebte Bodenzone versickert werden. Auch eine Sammlung und Verwertung 
als Brauchwasser ist denkbar. In diesem Fall ist die Inbetriebnahme einer solchen Anlage 
der zuständigen Behörde gegenüber anzeigepflichtig. Die Einleitung in ein Gewässer auf 
direktem Weg oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser ist nur 
möglich, wenn weder wasserrechtliche, noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Grundsätzlich ist die Versickerung innerhalb 
des Plangebietes im Sinne des WHG zu favorisieren; nur das anfallende Schmutzwasser 
sollte der Kläranlage zugeleitet werden. 
 
Hochwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich in der Rheinniederung, welche durch Deiche, Schöpfwerke und 
Hochwassermauern gegen Rheinhochwasser geschützt ist. Bei einem Versagen der Hoch-
wasserschutzeinrichtungen ist es möglich, dass das Gebiet zwischen Rheinhauptdeich und 
Hochufer überflutet wird. Hieraus lässt sich kein Schadensersatzanspruch sowie kein An-
spruch auf Verstärkung oder Erhöhung der Hochwasserschutzanlage ableiten. 
 
Kampfmittel 

Aufgrund der Bombardierung Ludwigshafens während des Zweiten Weltkrieges kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass im Plangebiet Kampfmittel zu finden sind. Kampfmittelfunde 
gleich welcher Art sind unverzüglich dem Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu melden. 
Dieser entscheidet dann über die weitere Vorgehensweise. Beauftragte Fachunternehmen 
sind nicht berechtigt, selbstständig Fundmunition zu entschärfen, zu sprengen oder auf öf-
fentlichen Straßen zu transportieren. 
 
Natürliches Radonpotenzial 

Im Bereich des Oberrheingrabens kann das natürliche Radonpotenzial lokal erhöht sein. Es 
wird daher empfohlen, bei Neubauten darauf zu achten, dass eine durchgängige Betonfun-
damentplatte erstellt wird und der DIN-gerechte Schutz gegen Bodenfeuchte gewährleistet 
ist. In Kellerräumen oder Räumen mit erdberührten Wänden, die dauerhaft durch Personen 
als Wohn- oder Arbeitsbereich genutzt werden, sollte auf ausreichende (Fenster-)Lüftung vor 
allem während der Heizperiode geachtet werden. Zur Feststellung der konkreten Radonkon-
zentration im Bereich des einzelnen Bauplatzes können orientierende Radonmessungen in 
der Bodenluft sinnvoll sein. 
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6 WEITERE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

6.1 Wohnungsmarkt, Verkehr 

Durch die Möglichkeit einer Bebauung können einzelne Wohneinheiten geschaffen werden. 
Dies ist im Sinne einer flächensparenden Wohnraumschaffung, geht aber zu Lasten eines 
höheren Versiegelungsgrades und einer höheren sozialen Dichte. 
 
Das begrenzte Angebot neuer Wohneinheiten führt zu keinen negativen verkehrlichen Aus-
wirkungen; ein erhöhtes Verkehrsaufkommen ist nicht zu erwarten. Durch den erforderlichen 
Nachweis von Stellplätzen auf dem eigenen Grundstück wird der Parkdruck im öffentlichen 
Raum nicht weiter verschärft. 
 
 
6.2 Umweltbelange 

Als Bebauungsplanung der Innenentwicklung führt die Planung zu einer Flächeneinsparung 
in der Peripherie sowie im bislang unbebauten Außenbereich. Die Festsetzung einer Grund-
flächenzahl und Regelungen zu den überbaubaren Grundstücksflächen begrenzen den mög-
lichen Versiegelungsgrad und dienen dem Bodenschutz. 
 
 
 

7 UMWELTBERICHT 

Der Bebauungsplan Nr. 664 „Bunsenstraße 2. Reihe“ wird im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a BauGB aufgestellt. Den gesetzlichen Verfahrenserleichterungen entsprechend wird 
keine förmliche Umweltprüfung durchgeführt, weshalb die Begründung zum Bebauungsplan 
keinen Umweltbericht enthält. 
 
 
 

8 ABWÄGUNG DER ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BELANGE 

8.1 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB 

Im Rahmen einer frühzeitigen Beteiligung konnte sich die Öffentlichkeit bei der Verwaltung 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie deren Auswirkungen unterrichten 
lassen. Am 26.04.2018 wurde ein Erörterungstermin durchgeführt (siehe Anlage 10.2.1). 
Weiterhin konnte sich die Öffentlichkeit in der Zeit zwischen 11.04.2018 und 26.04.2018 zur 
Planung äußern. 
 
Erörterungstermin vom 26.04.2018 (siehe Anlage 10.2.1) 

 Es werden Anregungen hinsichtlich der Dachform, zur maximal zulässigen Gebäude-
höhe, zur Eingrünung der Grundstücksgrenzen sowie zur Erschließung des Plangebie-
tes vorgebracht. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

 Da die Umgebung des Plangebietes fast ausschließlich durch geneigte Dächer geprägt 
ist, wird die Anregung übernommen. Um ein Einfügen in den Bestand zu gewährleis-
ten, sollen nur Satteldächer zugelassen werden. 

 Die Festlegungen zur Höhe baulicher Anlagen sehen vor, dass die geplanten Wohnge-
bäude die straßenständige Bestandsbebauung nicht überragen. 
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 Die Baufenster wurden so festgelegt, dass die Hauptgebäude grundsätzlich allseitig 
den bauordnungsrechtlichen Mindestabstand einhalten und dadurch eine Eingrünung 
der Grundstücksgrenzen möglich ist. 

 Die Erschließung des Plangebietes erfolgt ausschließlich über die bereits bestehenden 
Zu- bzw. Abfahrten in der Edigheimer Straße und Bunsenstraße. Diese werden auch 
schon heute als solche genutzt. Eine Durchfahrt durch das Plangebiet wird mittels ent-
sprechender planungsrechtlicher Festsetzung unterbunden. 

 
Anwohnerin aus der Tullastraße (Anruf vom 19.04.2018, siehe Anlage 10.2.2) 

 Es erfolgten Anregungen zur Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze sowie zur Höhe 
der geplanten Wohnbebauung. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

 Hinsichtlich der Bemessung der Zahl notwendiger Stellplätze wird auf Kapitel 5.2 der 
Begründung (siehe Seite 10) verwiesen. 

 Die Festlegungen zur Höhe baulicher Anlagen sehen vor, dass die geplanten Wohnge-
bäude die straßenständige Bestandsbebauung nicht überragen. 

 
 
 

9 UMSETZUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

9.1 Bodenordnung 

Die Grundstücke befinden sich vollständig in privatem Besitz. Zur Umsetzung des Bebau-
ungsplanes Nr. 664 „Bunsenstraße 2. Reihe“ sind keine bodenordnerischen Maßnahmen 
nach den §§ 45 ff. BauGB erforderlich. 
 
 
9.2 Flächen und Kosten 

Der Stadt Ludwigshafen am Rhein entstehen durch die Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 
664 „Bunsenstraße 2. Reihe“ keine Kosten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereich Stadtplanung 
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10 ANLAGEN 

10.1 Geltungsbereich des Bebauungsplans 
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10.2 Anregungen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB 

10.2.1 Protokoll über den Erörterungstermin vom 26.04.2018 
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10.2.2 Protokoll über den Anruf einer Anwohnerin vom 19.04.2018 
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10.3 Anregungen der Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

Wird im weiteren Verfahren ggf. ergänzt. 
 
 
10.4 Anregungen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) BauGB 

Wird im weiteren Verfahren ggf. ergänzt. 
 
 
10.5 Bebauungsplanentwurf 

(textliche Festsetzungen, Ausschnitt B-Plan-Entwurf und Planzeichenerklärung) 
 
 
 


